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Die Annahme der unvollständigen Anmeldung, des Handels
oder Verwaltungspapiers durch die Zollstelle oder die Anschrei
bung in der Buchführung hat die gleiche Rechtswirkung wie die 
Annahme der Anmeldung nach § 14 oder § 17.
Eine etwaige Beschau der Waren wird auf der Grundlage der An
gaben in der unvollständigen Anmeldung, dem Handels- oder 
Verwaltungspapier oder den Anschreibungen durchgeführt.
In den Fällen nach § 19 Absatz 1 Buchstabe c gilt die Anschrei
bung der Waren in der Buchführung als Überlassung.

(2) Die ergänzende Anmeldung oder die Anmeldung für Wa
ren, die Gegenstand der Zulassung nach § 19 Absatz 1 sind, oder 
die fehlenden Unterlagen im Sinne des § 19 Absatz 1 Buchstabe a 
sind bei der zuständigen Zollstelle innerhalb der von der Zollbe
hörde festgesetzten Frist, spätestens jedoch bei Vorlage der Ab
rechnung, abzugeben bzw. nachzureichen. Die Annahme dieser 
Anmeldung hat nicht die Rechtswirkung der Annahme der An
meldung nach § 14 oder § 17.

(3) Die Zollbehörde kann zulassen, daß die ergänzende Anmel
dung oder die Anmeldung nach § 19 Absatz 1 in Form einer globa
len, periodischen oder zusammenfassenden Anmeldung abgege
ben wird.

§21
(1) Werden die §§ 19 und 20 nicht in Anspruch genommen und 

handelt es sich bei den Veredelungsvorgängen um Vorgänge im 
Zusammenhang mit

a) der Ausbesserung von Waren einschließlich ihrer Instand
setzung und Regulierung oder

b) üblichen Behandlungen, denen die Waren nach Maßgabe 
der Vorschriften über Zollager und Freizonen unterzogen 
werden können,

so läßt die von der Zollbehörde bezeichnete Zollstelle zu, daß die 
Abgabe der Anmeldung zur Überführung in den Veredelungs
verkehr oder die Anmeldung zur Überführung in den zollrecht
lich freien Verkehr im Rahmen des Verfahrens der Zollrückver
gütung zugleich als Antragstellung gilt.
In diesem Fall wird die Bewilligung durch die Annahme dieser 
Anmeldung erteilt, und diese Annahme ist ihrerseits abhängig 
von den Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung.

(2) In Fällen nach Absatz 1 ist der Anmeldung nach § 14 oder 
§ 17 ein vom Anmelder erstelltes Papier beizufügen, das, soweit 
sie erforderlich sind, die folgenden Angaben enthält:

a) Namen oder Firma und Anschrift der Person, die den Ver
edelungsverkehr beantragt, falls es sich dabei um eine an
dere Person als den Anmelder handelt;

b) Namen oder Firma und Anschrift des Veredelers, falls es 
sich dabei um eine andere als die beiden vorgenannten Per
sonen handelt;

c) Art des Veredelungsvorgangs;
d) handelsübliche und/oder technische Bezeichnung der Ver

edelungserzeugnisse;
e) Ausbeutesatz oder gegebenenfalls Art seiner Festsetzung;
f) Frist für die Überführung in eine der zollrechtlichen Be

stimmungen nach § 14 oder § 21 der Verordnung;
g) Ort, an dem der Veredelungsvorgang durchgeführt werden 

soll.
Das beigefügte Papier ist Bestandteil der Anmeldung.

■ I
Abschnitt II 

Fristen im Sinne des § 10 der Verordnung

§22
Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann die Verlängerung 

der Frist für die Überführung in eine der zollrechtlichen Bestim
mungen nach § 14 oder § 21 der Verordnung auch nach Ablauf der 
ursprünglich festgesetzten Frist gewährt werden.

§23
(1) Im Falle der monatlichen Globalisierung enden alle im 

Laufe eines bestimmten Monats beginnenden Wiederausfuhr- 
fristerr am letzten Tag des Kalendermonats, in dem die Wieder
ausfuhrfrist für die letzte Überführung in den Veredelungsver- 
kehr des betreffenden Monats abläuft.

(2) Im Falle der vierteljährlichen Globalisierung enden alle im 
Laufe eines bestimmten Vierteljahres beginnenden Wiederaus
fuhrfristen am letzten Tag des Kalendervierteljahres, in dem die

Wiederausfuhrfrist für die letzte Überführung in den Verede
lungsverkehr des betreffenden Vierteljahres abläuft.

(3) Der Antrag auf Bewilligung des aktiven Veredelungsver
kehrs sowie die erteilte Bewilligung enthalten unter Ziffer 9 des 
Musters in Anhang II die Angabe, daß die monatliche oder vier
teljährliche Globalisierung beantragt und bewilligt worden ist.

(4) Die monatliche oder vierteljährliche Globalisierung kann 
bewilligt werden, wenn damit zu rechnen ist, daß die Einfuhrwa
ren zur Vornahme von Veredelungsvorgängen und zur Wieder
ausfuhr als Veredelungserzeugnisse in regelmäßiger Zeitfolge 
in den Veredelungsverkehr übergeführt werden, so daß im gan
zen gleichbleibende Wiederausfuhrfristen zugrunde gelegt wer
den können.

§24
(1) Die in §10 Absatz 3 der Verordnung genannte Frist wird 

unter Berücksichtigung des erforderlichen Zeitaufwands für die 
Beschaffung der Einfuhrwaren und der Beförderung in das Zoll
gebiet festgesetzt.

(2) Die Frist nach Absatz 1 darf 6 Monate nicht überschreiten. 
Die Frist kann jedoch auf begründeten Antrag des Bewilligungs
inhabers verlängert werden, wobei die Gesamtfrist allerdings 
zwölf Monate nicht überschreiten darf. Wenn die Umstände es 
rechtfertigen, kann eine Fristverlängerung auch nach Ablauf 
der ursprünglich festgesetzten Frist gewährt werden.

§25
(1) Die Frist nach § 22 beginnt mit dem Zeitpunkt der Annah

me der Anmeldung zur Überführung der Waren in den Verede
lungsverkehr oder der Anmeldung zur Überführung in den zoll
rechtlich freien Verkehr im Rahmen des Verfahrens der Zoll
rückvergütung.

(2) Die Frist nach § 24 beginnt mit dem Zeitpunkt der Annah
me der Ausfuhranmeldung.

Abschnitt III
Besondere Bestimmungen über das Verfahren 

der Zollrückvergütung

§26
(1) Die Waren, die im Rahmen des Verfahrens der Zollrück

vergütung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wer
den, sowie die in diesem Verfahren hergestellten Veredelungs
erzeugnisse können im Rahmen anderer Bewilligungen nach 
dem gleichen Verfahren aufeinanderfolgenden Veredelungen 
unterzogen werden. Die Zollbehörde erteilt gegebenenfalls eine 
neue Bewilligung unter Bezugnahme auf die zuvor erteilte Be
willigung.

(2) Wird eine andere Bewilligung nach Maßgabe des Absat
zes 1 erteilt, so wird die in dieser neuen Bewilligung festgelegte 
Frist für die Erstattung oder den Erlaß der Eingangsabgaben be
rücksichtigt.

Abschnitt IV
Allgemeine Bestimmungen über die in den §§ 14 und 21 

der Verordnung vorgesehenen zollrechtlichen Bestimmungen

§27
(1) Unbeschadet der Inanspruchnahme der vereinfachten 

Verfahren ist jedes Veredelungserzeugnis oder jede unveredelte 
Ware, die eine der zollrechtlichen Bestimmungen nach den §§ 14 
und 21 der Verordnung erhalten soll, bei der für die Überwa
chung des Verfahrens von der Zollbehörde bezeichneten zustän
digen Zollstelle zu gestehen; dabei sind die für die betreffende 
Bestimmung vorgesehenen Zollförmlichkeiten nach Maßgabe 
der für diese Bestimmung geltenden allgemeinen Vorschriften 
zu erfüllen.
Die Zollbehörde kann jedoch zulassen, daß die Veredelungser
zeugnisse oder die unveredelten Waren bei einer anderen als der 
in Unterabsatz 1 bezeichneten Zollstelle gestellt werden.

(2) Als bei einer Zollstelle gestellt gelten Veredeluhgserzeug- 
nisse oder unveredelte Waren, deren Eintreffen am Amtsplatz 
dieser Zollstelle oder an einem anderen von der Zollbehörde be
zeichneten Ort der Zollstelle in der vorgeschriebenen Form mit
geteilt worden ist’, damit diese die Überwachung oder Prüfung 
gewährleisten kann.


